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Norm

AlVG 1977 §12 Abs1 idF 2007/I/104;

AlVG 1977 §45;

AVG §38;

VwRallg;

1. AVG § 38 heute

2. AVG § 38 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 38 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2011/08/0222

Rechtssatz

Um das Vorliegen einer P>ichtversicherung (insbesondere auch deren Beginn und Ende sowie den Zweig, in dem die

P>ichtversicherung besteht) bzw. das Vorliegen der unselbständigen oder selbständigen Erwerbstätigkeiten

(Beschäftigungen) beurteilen zu können, sind brauchbare Tatsachenfeststellungen über alle relevanten Umstände der

in Frage kommenden Erwerbstätigkeiten zu treBen, die eine diesbezügliche rechtliche Beurteilung ermöglichen. Die

Behörden des AMS wären zwar an rechtskräftige Bescheide gebunden, die das Vorliegen von versicherungsp>ichtigen

Erwerbstätigkeiten für die fraglichen Zeiträume bejahen. Eine sonstige Bindung, insbesondere an die beim

Hauptverband der Sozialversicherungsträger tatsächlich geführten Versicherten-Daten kann dem Gesetz,

insbesondere auch § 45 AlVG, ebenso wenig entnommen werden, wie ein Verbot der Beurteilung des Vorliegens der

Versicherungsp>icht eines Beschäftigungsverhältnisses als Vorfrage (vgl. das hg. Erkenntnis vom 10. Dezember 2000,

Z l . 98/08/0269, sowie das hg. Erkenntnis vom 14. März 2013, Zl. 2012/08/0025). Die Behörde, die ihre rechtliche

Beurteilung des Vorliegens einer P>ichtversicherung lediglich auf eine "Speicherung im Hauptverband (F3)" gestützt

hat, hätte die Frage des Vorliegens einer versicherungsp>ichtigen unselbständigen Beschäftigung bzw. der

Versicherungsp>icht einer selbständigen Erwerbstätigkeit als Vorfrage iSd § 38 AVG selbst beurteilen und die

erforderlichen Feststellungen dafür treBen müssen.Um das Vorliegen einer P>ichtversicherung (insbesondere auch

deren Beginn und Ende sowie den Zweig, in dem die P>ichtversicherung besteht) bzw. das Vorliegen der

unselbständigen oder selbständigen Erwerbstätigkeiten (Beschäftigungen) beurteilen zu können, sind brauchbare

Tatsachenfeststellungen über alle relevanten Umstände der in Frage kommenden Erwerbstätigkeiten zu treBen, die
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eine diesbezügliche rechtliche Beurteilung ermöglichen. Die Behörden des AMS wären zwar an rechtskräftige

Bescheide gebunden, die das Vorliegen von versicherungsp>ichtigen Erwerbstätigkeiten für die fraglichen Zeiträume

bejahen. Eine sonstige Bindung, insbesondere an die beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger tatsächlich

geführten Versicherten-Daten kann dem Gesetz, insbesondere auch Paragraph 45, AlVG, ebenso wenig entnommen

werden, wie ein Verbot der Beurteilung des Vorliegens der Versicherungsp>icht eines Beschäftigungsverhältnisses als

Vorfrage vergleiche das hg. Erkenntnis vom 10. Dezember 2000, Zl. 98/08/0269, sowie das hg. Erkenntnis vom 14. März

2013, Zl. 2012/08/0025). Die Behörde, die ihre rechtliche Beurteilung des Vorliegens einer P>ichtversicherung lediglich

auf eine "Speicherung im Hauptverband (F3)" gestützt hat, hätte die Frage des Vorliegens einer

versicherungsp>ichtigen unselbständigen Beschäftigung bzw. der Versicherungsp>icht einer selbständigen

Erwerbstätigkeit als Vorfrage iSd Paragraph 38, AVG selbst beurteilen und die erforderlichen Feststellungen dafür

treffen müssen.
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